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worden, so erfolgte die Hinrichtung auf dem Höhtal, wurde
ihm der Kopf abgeschlagen, geschah dies auf dem Platze des
des Gerichts oder in nächster Nähe. (Abb. 2).

Wenn der Verbrecher weggeführt war, fragte des Klägers
Fürsprech den Landvogt, ob der Gerechtigkeit Genüge
geschehen sei und ob er sich vom Gericht erheben solle, was dieser

bejahte. Mit Ausnahme des Untervogts von Baden begaben
sich alle Richter ins Schloss zurück. Er vertrat die Stelle des

einstigen Reichsvogtes, wohnte der Hinrichtung bei und
rapportierte über sie. — Alles hinterlassene Gut von Hingerichteten

war der Obrigkeit verfallen. Das Spital in Baden musste
dafür Waisen- und Findelkinder aufnehmen und ernähren,
bis sie «Muos und Brod» selbst verdienen konnten.

Gleigge bisch is Labe cho,

Ellei muesch wider use goh.

Du treisch di Seel vo Stärn zu Stärn,

Wohär? Wohi? — Mer wusste s gärn!

Und zmitzt inn vo Giburt und Tod

Lit alli Säligkeit und Not.

Ha Liebi geh,

Darf Liebi neh,

Tue villne wohl

Und niemerem weh,

Und labt mis Lied,

Was willi meh?
Läbessprüch
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